
Öffentlich – rechtliche Vereinbarung zur Durchführung des überörtlichen Brandschutzes und der 

überörtlichen Hilfeleistung im Bereich der BAB 9 und der Ortslage Sollnitz 

 

Die Stadt Dessau-Roßlau                          vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Peter Kuras, 

und  

die Stadt Raguhn-Jeßnitz                         vertreten durch den Bürgermeister Herrn Eberhard Berger, 

nachfolgend Träger des Brandschutzes genannt, schließen folgende Vereinbarung: 

I. Allgemeines 

Die Bundesautobahn A9 verläuft zwischen der Anschlussstelle Dessau Ost Kilometer 70,5 und der 

Anschlussstelle Süd Kilometer 80,5 abschnittsweise sowohl auf dem Territorium der Stadt Dessau-

Roßlau als auch der Stadt Raguhn-Jeßnitz. Nach dem Brandschutzgesetz § 2 obliegen die Abwehr von 

Brandgefahren, die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen der jeweiligen 

zuständigen Gemeinde. Durch die auf diesem Abschnitt wechselnden örtlichen Zuständigkeiten ist es 

zur Gewährleistung einer effektiven Gefahrenabwehr notwendig, Festlegungen zur Alarmierung und 

Einsatzdurchführung zwischen den beiden Gemeinden zu treffen. Neben den Festlegungen zur 

Bundesautobahn enthält die Vereinbarung eine Regelung zur Nachbarschaftshilfe auf dem Gebiet 

des Ortsteiles Sollnitz der Stadt Dessau-Roßlau durch die Freiwillige Feuerwehr Retzau. 

II. Alarmierung und Einsatz  

Zwischen den Kilometern 70,5 und 80,5 in beiden Fahrtrichtungen Berlin und München wird die 

Stadt Dessau-Roßlau analog dem Rettungsdienst mit ihrer Feuerwehr tätig. Entsprechend der 

eingehenden Meldung entscheidet die integrierte Rettungsleitstelle Dessau-Roßlau über die Auswahl 

und den Einsatz erforderlicher Kräfte und Mittel an Hand der Alarm- und Ausrückordnung. Der 

eintreffende Einsatzleiter vor Ort trifft nach Durchführung der Lageerkundung den Entschluss, ob die 

alarmierten Kräfte und Mittel für die vorgefundene Einsatzlage ausreichen. Im Bedarfsfall fordert er 

benötigte Kräfte und Mittel nach. Neben den Kräften und Mitteln der Stadt Dessau-Roßlau stehen 

auch die Kräfte und Mittel der Stadt Raguhn-Jeßnitz zur Verfügung.  Bei der Entscheidung zur 

Anforderung berücksichtigt  der Einsatzleiter die möglichen Eintreffzeiten der Wehren je nach Lage 

und Erreichbarkeit des Ereignisortes. Zielstellung ist die schnellstmögliche Hilfeleistung  für den 

Verunfallten/ Betroffenen. Bei Einsätzen mit einem hohen Löschwasserbedarf steht die 

Ortsfeuerwehr Lingenau zur Verfügung. Über den Brunnen vor dem Gerätehaus erfolgt die 

Wasserbetankung der Einsatzfahrzeuge.  

Für den Bereich der Ortslage Sollnitz vom Kreuzungsbereich Schwarzer Stamm L 135 bis zur 

Kreisgrenze Anhalt Bitterfeld kann nach der Risikoanalyse der Stadt Dessau-Roßlau für die 

Alarmstichworte Brand in Gebäuden, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und Waldbrand die 

notwendige Einsatzstärke innerhalb der Hilfsfrist von 12 Minuten nicht erreicht werden. Aus diesem 

Grund wird in die Alarm-und Ausrückordnung der Stadt Dessau-Roßlau die Ortsfeuerwehr Retzau für 

die betreffenden Alarmstichworte aufgenommen.  

Die Anforderung der Kräfte und Mittel der Stadt Raguhn-Jeßnitz erfolgt über die integrierte 

Rettungsleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 



III Kosten 

Die Träger des Brandschutzes erheben untereinander keine Kosten nach den satzungsrechtlichen 

Brandschutzregelungen. Der Kostenersatz nach § 22 Brandschutzgesetz bei vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Verursachung von Gefahr oder Schaden und gegen Verursacher in Fällen der 

Gefährdungshaftung bleibt unberührt. Beide Träger des Brandschutzes stellen ihre Ansprüche gegen 

den Kostenerstattungspflichtigen nach ihren satzungsrechtlichen Brandschutzregelungen.   

IV Kündigung 

Die Vereinbarung ist unbefristet beschlossen. Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von 6 

Monaten jeweils zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres gekündigt werden. Die Kündigung 

bedarf der Schriftform. 

V In-Kraft-Treten 

Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 

 

Dessau-Roßlau, …..                                                                                            Jeßnitz-Raguhn,….. 

 

 

Peter Kuras                                                                                                         Bernd Marbach         

Oberbürgermeister                                                                                           Bürgermeister  

 

 

 

  


